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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie zu-
sammengestellt. Diese Mandanten-Information beruht auf dem Stand 30.7.2021. 

 
STEUER- UND 
WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Steuerschuld des 
Leistungsempfängers 

Das umsatzsteuerliche Reverse-Charge-Verfahren, 
nach dem der unternehmerisch tätige Leistungsemp-
fänger die Umsatzsteuer trägt, gilt auch dann, wenn 
es neben dem unternehmerisch tätigen Leistungs-
empfänger noch einen weiteren Leistungsempfänger 
gibt, der aber nicht Unternehmer ist, und wenn der 
unternehmerische Leistungsempfänger das volle 
Entgelt als Gesamtschuldner schuldet. 

Hintergrund: In bestimmten Fällen schuldet der Leis-
tungsempfänger die Umsatzsteuer, z. B. bei der Leis-
tung eines im Ausland ansässigen Unternehmers an 
einen deutschen Unternehmer oder an eine deutsche 

juristische Person. Der deutsche Unternehmer muss 
dann als Leistungsempfänger die Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abführen. 

Sachverhalt: Der Kläger war Unternehmer und Al-
leineigentümer eines unbebauten Grundstücks. Seine 
Ehefrau und er beauftragten einen österreichischen 
Bauunternehmer mit der Errichtung eines Einfamili-
enhauses auf dem Grundstück. Das Finanzamt war 
der Auffassung, dass der Kläger die gesamte Um-
satzsteuer für die Baukosten im Wege des sog. Re-
verse-Charge-Verfahrens schulde. Hiergegen wandte 
sich der Kläger. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof wies die Klage 
ab: 

 Der Kläger war Unternehmer und Leistungsemp-
fänger eines in Österreich ansässigen Unterneh-
mers. Damit greift grundsätzlich das sog. Reverse-
Charge-Verfahren, das dem Leistungsempfänger 
die Umsatzsteuerschuld auferlegt. 

 Die Leistung des österreichischen Unternehmers 
war nicht umsatzsteuerfrei. Zwar ist die Lieferung 
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eines Grundstücks umsatzsteuerfrei; der österrei-
chische Unternehmer war aber nicht Veräußerer 
des Grundstücks, sondern das Grundstück gehörte 
von Anfang an dem Kläger. 

 Unbeachtlich ist, dass auch die Ehefrau des Klägers 
ebenfalls Leistungsempfängerin war. Denn der Klä-
ger war gleichwohl Gesamtschuldner des vereinbar-
ten Baupreises und konnte daher vom österreichi-
schen Bauunternehmer in voller Höhe für die Bau-
kosten in Anspruch genommen werden. Außerdem 
war seine Ehefrau keine Unternehmerin und kam 
daher als Steuerschuldnerin nach dem Reverse-
Charge-Verfahren nicht in Betracht. 

Hinweise: Der BFH prüfte noch, ob nicht möglicher-
weise eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, beste-
hend aus den beiden Eheleuten, Leistungsempfänge-
rin war. Aus Sicht des BFH schied dies aus, weil es 
an einem gemeinsamen Zweck fehlte. Anderenfalls 
hätte nur die Gesellschaft bürgerlichen Rechts die 
Umsatzsteuer geschuldet, falls sie Unternehmerin 
gewesen wäre. 

Investitionsfristen werden 
verlängert 
Der Gesetzgeber hat die Reinvestitionsfrist für die 
Rücklage, mit der bestimmte Veräußerungsgewinne 
neutralisiert werden können, um ein Jahr verlängert, 
wenn die Rücklage an sich zum 31.12.2021 aufzulö-
sen wäre. Darüber hinaus wurde die Investitionsfrist 
für Investitionsabzugsbeträge, die zum 31.12.2017 
und 31.12.2018 gebildet worden sind, bis zum 
31.12.2022 verlängert. 

Hintergrund: Unternehmer können Gewinne aus der 
Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter, wie z. B. 
Immobilien, durch eine Rücklage neutralisieren. Sie 
müssen dann innerhalb einer bestimmten Frist, die in 
der Regel vier Jahre beträgt, eine entsprechende 
Reinvestition tätigen; bei dem Reinvestitionswirt-
schaftsgut mindert sich dann die Bemessungsgrund-
lage für die Abschreibungen. Der Gesetzgeber hat 
infolge der Corona-Krise die Reinvestitionsfrist für 
Rücklagen, die zum 31.12.2020 hätten aufgelöst 
werden müssen, bereits um ein Jahr verlängert (s. 
hierzu den zweiten Beitrag unserer Mandanten-
Information März/April 2021). 

Darüber hinaus kann der Unternehmer unter be-
stimmten Voraussetzungen für künftige Investitionen 
einen Investitionsabzugsbetrag steuermindernd 
bilden. Er hat dann normalerweise drei Jahre Zeit, die 
Investition durchzuführen. Führt er die Investition 
nicht durch, ist der Investitionsabzugsbetrag rück-
gängig zu machen und die Steuerfestsetzung des 
Jahres der Bildung zu ändern. Der Gesetzgeber hat 
bereits aufgrund der Corona-Krise den Investitions-
zeitraum auf vier Jahre verlängert, wenn der Investiti-
onsabzugsbetrag im Veranlagungszeitraum 2017 
gebildet wurde; die Investition kann dann also bereits 
nach der bisherigen Regelung bis zum 31.12.2021 
getätigt werden. 

Neue gesetzliche Regelungen: Sowohl die Frist für 
die Reinvestition als auch die Frist für den Investiti-
onsabzugsbetrag werden um jeweils ein Jahr verlän-
gert, wenn die jeweilige Frist an sich am 31.12.2021 
enden würde: 

 Die Frist für die Reinvestition nach Bildung einer 
Rücklage für einen Veräußerungsgewinn verlängert 
sich um ein Jahr, wenn die Rücklage am 
31.12.2021 aufzulösen wäre. 

Hinweis: Dies erfasst auch Rücklagen, die ur-
sprünglich zum 31.12.2020 hätten aufgelöst werden 
müssen, für die aber bereits im letzten Jahr die Re-
investitionsfrist um ein Jahr zum 31.12.2021 verlän-
gert worden ist. Hier verlängert sich nun die Rein-
vestitionsfrist um ein weiteres Jahr. 

 Die dreijährige Investitionsfrist für den Investiti-
onsabzugsbetrag wird ebenfalls verlängert, und 
zwar für Investitionsabzugsbeträge, die zum 
31.12.2017 gebildet worden sind, auf den 
31.12.2022 und für Investitionsabzugsbeträge, 
die zum 31.12.2018 gebildet worden sind, eben-
falls auf den 31.12.2022. 

Hinweise: Die Fristverlängerungen sind Folge der 
Corona-Krise, weil es vielen Unternehmen derzeit 
schwerfällt, Investitionen zu tätigen. 

Die Fristverlängerungen gelten auch für Unterneh-
mer, die ein abweichendes Wirtschaftsjahr haben: 

 Die Frist für die Reinvestition bei einer Rücklage für 
Gewinne aus der Veräußerung bestimmter Wirt-
schaftsgüter verlängert sich um ein Jahr, wenn die 
Rücklage am Schluss des nach dem 31.12.2020 
und vor dem 1.1.2022 endenden Wirtschaftsjahres 
oder am Schluss des nach dem 29.2.2020 und vor 
dem 1.1.2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzulö-
sen wäre. 

 Die Investitionsfrist für den Investitionsabzugsbe-
trag verlängert sich um ein Jahr, wenn der Investiti-
onsabzugsbetrag in einem Wirtschaftsjahr gebildet 
worden ist, das nach dem 31.12.2017 und vor dem 
1.1.2019 endet oder das nach dem 31.12.2016 und 
vor dem 1.1.2018 endet. 

Option zur Körperschaftsteuer 
Der Gesetzgeber hat das sog. Körperschaftsteuer-
modernisierungsgesetz verabschiedet. Nach diesem 
Gesetz können Personenhandelsgesellschaften 
und Partnerschaftsgesellschaften künftig zur 
Körperschaftsteuer optieren und vom niedrigeren 
Körperschaftsteuersatz von derzeit 15 % profitieren. 
Das Gesetz enthält allerdings eine Vielzahl von Fall-
stricken, die in der Praxis beachtet werden sollten. 

Hintergrund: Bislang unterscheidet sich die Besteue-
rung von Personen- und Kapitalgesellschaften. Kapi-
talgesellschaften zahlen 15 % Körperschaftsteuer 
und unterliegen zudem der Gewerbesteuer, deren 
Höhe vom Hebesatz der Gemeinde abhängt. Hinge-
gen werden Personengesellschaften „transparent“ 
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besteuert: Sie zahlen also keine Einkommensteuer, 
sondern der einzelne Gesellschafter muss seinen 
Gewinnanteil in seiner Einkommensteuererklärung 
angeben und mit seinem individuellen Steuersatz 
versteuern. Bei der Gewerbesteuer wird die Perso-
nengesellschaft hingegen selbst besteuert, aber nur 
dann, wenn sie gewerblich tätig ist. 

Wesentlicher Inhalt des Gesetzes: Nach dem Gesetz 
können Personenhandelsgesellschaften und Partner-
schaftsgesellschaften ab dem Veranlagungszeitraum 
2022 zur Körperschaftsteuer optieren. Die wichtigsten 
Punkte der Option sind: 

Der Antrag auf Option muss bis zum 30.11. des Vor-
jahres gestellt werden, also z. B. bis zum 30.11.2021 
für den Veranlagungszeitraum 2022. Die Option kann 
aber auch erstmalig für den Veranlagungszeitraum 
2023 oder für ein späteres Jahr ausgeübt werden. 

Die Option steht nur Personenhandelsgesellschaften 
und Partnerschaftsgesellschaften offen, nicht aber 
sonstigen Personengesellschaften wie z. B. einer 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 

Dem Antrag auf Option müssen grundsätzlich alle 
Gesellschafter zustimmen. Genügt nach dem Gesell-
schaftsvertrag eine Mehrheitsentscheidung, müssen 
dem Antrag mindestens 75 % der Gesellschafter 
zustimmen. Der Antrag ist unwiderruflich und muss 
notariell beurkundet werden. Der Antrag auf Option 
fingiert eine formwechselnde Umwandlung der Per-
sonenhandelsgesellschaft bzw. Partnerschaftsgesell-
schaft in eine Kapitalgesellschaft: 

 Grundsätzlich führt dies zur Aufdeckung der stil-
len Reserven, d. h. der Differenz zwischen dem 
Verkehrswert und dem Buchwert. 

 Allerdings kann unter bestimmten Voraussetzungen 
beantragt werden, dass statt des gemeinen Werts 
der Buchwert oder ein Zwischenwert angesetzt 
wird. 

 Zu diesen Voraussetzungen gehört u. a., dass vor-
handenes Sonderbetriebsvermögen, das z. B. bei 
der Vermietung einer Immobilie an die Gesellschaft 
besteht, auf die Gesellschaft übertragen oder vor-
her entnommen oder veräußert werden muss. 

Zivilrechtlich bleibt die Personenhandelsgesellschaft 
bzw. Partnerschaftsgesellschaft bestehen. Arbeits- 
oder Mietverträge müssen also nicht geändert wer-
den. 

Aufgrund der Option unterliegt die Personenhandels-
gesellschaft bzw. Partnerschaftsgesellschaft nun 
einem Körperschaftsteuersatz von 15 % und der Ge-
werbesteuer, und zwar auch dann, wenn die Gesell-
schaft eine freiberufliche Tätigkeit ausübt. 

 Vorhandene Verlustvorträge gehen infolge der 
Option unter, können also künftig nicht mehr ge-
nutzt werden. 

 Die optierende Gesellschaft muss zwingend 
bilanzieren. Eine Einnahmen-Überschussrechnung 
ist nicht mehr möglich. 

Die Gesellschafter werden infolge der Option wie 
GmbH-Gesellschafter bzw. Aktionäre besteuert. Ihre 
Gewinnanteile werden wie Dividenden der Abgel-
tungsteuer von 25 % unterworfen. Tätigkeitsvergü-
tungen werden als Arbeitslohn behandelt, für den die 
Gesellschaft Lohnsteuer einbehalten und abführen 
muss. Vermietet der Gesellschafter ein Wirtschafts-
gut an die Gesellschaft, erzielt er grundsätzlich Ver-
mietungseinkünfte, sofern es sich nicht um eine Be-
triebsaufspaltung handelt. 

Die Gesellschaft kann zur regulären Besteuerung 
zurückoptieren. Dies wird dann wie eine form-
wechselnde Umwandlung einer Kapitalgesellschaft 
in eine Personenhandelsgesellschaft bzw. Partner-
schaftsgesellschaft behandelt. 

 Die steuerlichen Folgen können erheblich sein. 
Auch hier kann es zu einer Aufdeckung der stillen 
Reserven kommen. Außerdem werden die bislang 
nicht ausgeschütteten Gewinne nun fiktiv ausge-
schüttet und müssen nach dem sog. Teileinkünfte-
verfahren zu 60 % versteuert werden.  

 Die Rückoption kann auch unfreiwillig eintreten, 
wenn z. B. der vorletzte Gesellschafter aus der Ge-
sellschaft ausscheidet. Dann liegt nämlich keine 
Gesellschaft mehr vor, so dass die Option zur Kör-
perschaftsteuer zwangsweise endet. 

Bei der Grunderwerbsteuer wird die optierende 
Gesellschaft nicht mehr als Personengesellschaft 
behandelt, sondern als Kapitalgesellschaft. Steuer-
befreiungen, die für Personengesellschaften gelten, 
sind daher aufgrund der Option nicht mehr an-
wendbar. Dies erschwert Immobilienübertragungen 
zwischen der Gesellschaft und ihren Gesellschaftern. 

Hinweis: Die Option sollte nicht unbedacht ausgeübt 
werden, weil es viele Fallstricke zu beachten gibt. Für 
Gesellschaften mit hohen Gewinnen kann die Opti-
on aber vorteilhaft sein. Alternativ kann eine echte 
formwechselnde Umwandlung in eine Kapitalgesell-
schaft geprüft werden, die allerdings höhere Um-
wandlungskosten verursacht, oder es kann die sog. 
Thesaurierungsbesteuerung für Personengesell-
schaften in Betracht gezogen werden, bei der nicht 
ausgeschüttete Gewinnanteile zunächst einem Steu-
ersatz von nur 28,25 % unterliegen. 

Alle Steuerzahler 

Verlängerung der 
Steuererklärungsfrist 
Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung für das 
Jahr 2020 ist um drei Monate verlängert worden. Das 
entsprechende Gesetz ist kürzlich im Bundesgesetz-
blatt verkündet worden. Damit wird die Steuererklä-
rungsfrist u. a. für steuerlich beratene Steuerpflichtige 
auf Ende Mai 2022 verlängert. 

Darüber hinaus wurde das restliche Fristensystem 
angepasst, so etwa beim Zinslauf, den Ver-
spätungszuschlägen, der Frist für die Vorabanforde-
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rungen oder den Zeiträumen für die Einkommensteu-
ervorauszahlungen. Hintergrund der Verlängerung ist 
die Mehrbelastung der Steuerberater durch die 
Corona-Pandemie. 

Liebhaberei bei PV-Anlagen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur 
Gewinnerzielungsabsicht beim Betrieb kleiner Photo-
voltaikanlagen und kleiner Blockheizkraftwerke auf 
selbst genutzten Grundstücken geäußert. Danach 
kann der Steuerpflichtige einen Antrag stellen, mit 
dem unterstellt wird, dass die jeweilige Anlage 
von Anfang an ohne Gewinnerzielungsabsicht 
betrieben wurde. 

Hintergrund: Die steuerliche Anerkennung von Ver-
lusten und auch Gewinnen setzt eine sog. Gewinner-
zielungsabsicht bzw. Einkünfteerzielungsabsicht vo-
raus. Es muss feststehen, dass der Steuerpflichtige 
über die Dauer des Unternehmens einen sog. Total-
gewinn erzielen wird. Anderenfalls handelt es sich um 
eine sog. Liebhaberei. 

Wesentliche Aussagen des BMF: 

 Das aktuelle BMF-Schreiben gilt für Photovoltaikan-
lagen mit einer installierten Leistung von bis zu 
10 kW sowie für Blockheizkraftwerke mit einer in-
stallierten Leistung von bis zu 2,5 kW, die jeweils 
auf selbst genutzten oder unentgeltlich überlasse-
nen Ein- oder Zweifamilienhausgrundstücken instal-
liert sind und nach dem 31.12.2003 in Betrieb ge-
nommen worden sind. 

Hinweis: An der Selbstnutzung ändert sich nichts, 
wenn zum Haus ein häusliches Arbeitszimmer oder 
ein gelegentlich vermietetes Gästezimmer gehört, 
wenn die Einnahmen hieraus 520 € im Jahr nicht 
überschreiten. 

 Wenn der Steuerpflichtige einen entsprechenden 
Antrag stellt, kann das Finanzamt ohne nähere 
Prüfung unterstellen, dass die Anlage ohne Ge-
winnerzielungsabsicht betrieben wird. Es handelt 
sich dann also um eine sog. Liebhaberei, so dass 
die Gewinne nicht versteuert werden. Eine Anlage 
„EÜR“ ist nicht mehr abzugeben. 

Hinweis: Dies gilt aber für alle verfahrensrechtlich 
noch offenen Veranlagungszeiträume und auch für 
die Folgejahre. Es werden dann also auch künftig 
keine Verluste mehr berücksichtigt. 

 Die Stellung des Antrags ist freiwillig. Der Steu-
erpflichtige kann auch seine Gewinnerzielungsab-
sicht nachweisen. Ohne Antrag oder Nachweis der 
Gewinnerzielungsabsicht ist die Gewinnerzielungs-
absicht von Amts wegen zu prüfen. Die Entschei-
dung, ob eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt, gilt 
dann für alle verfahrensrechtlich noch offenen Ver-
anlagungszeiträume. 

Hinweis: Erzielt der Steuerpflichtige Verluste aus 
dem Betrieb der Anlage, ist der Antrag nicht sinn-
voll. Anders ist dies, wenn künftig nur noch Gewinne 
erwartet werden und die bisherigen Verluste bereits 

bestandskräftig anerkannt worden sind oder bislang 
keine Verluste entstanden sind. Die Finanzgerichte 
tendieren bislang zur Anerkennung einer Gewinner-
zielungsabsicht, so dass Verluste steuerlich aner-
kannt werden. 

Das Schreiben betrifft die Regelungen zur Einkom-
mensteuer. Unberührt hiervon bleiben umsatzsteuer-
rechtliche Regelungen, sofern der Strom in das 
Stromnetz eingespeist oder anderweitig verkauft 
wird. 

Verlustverrechnung bei 
Aktienverkäufen 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) angerufen, weil er die Be-
schränkung der Verlustverrechnung für Verluste 
aus Aktienverkäufen für verfassungswidrig hält. 
Im Gegensatz zu anderen Verlusten aus Kapitalver-
mögen können Verluste aus Aktienverkäufen näm-
lich nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen ver-
rechnet werden. Der BFH sieht hierin eine verfas-
sungswidrige Ungleichbehandlung, für die es keinen 
hinreichenden sachlichen Grund gibt. 

Hintergrund: Verluste aus der Veräußerung von Ak-
tien dürfen nur mit Gewinnen aus der Veräußerung 
von Aktien verrechnet werden, nicht aber mit anderen 
positiven Kapitaleinkünften oder anderen Einkünften. 
Andere Verluste aus Kapitalvermögen wie z. B. Dar-
lehensverluste können dagegen mit anderen positi-
ven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet wer-
den, ebenfalls aber nicht mit anderen Einkünften, 
z. B. aus Gewerbebetrieb; denn Kapitaleinkünfte 
unterliegen i. d. R. einem speziellen Steuersatz, näm-
lich der Abgeltungsteuer von 25 %. 

Sachverhalt: Die Kläger sind Eheleute. Der Ehemann 
erzielte im Jahr 2012 Verluste aus Aktienverkäufen in 
Höhe von 4.819 € und positive Kapitalerträge i. H. 
von 2.092 €. Die Ehefrau erzielte positive Kapitaler-
träge i. H. von 1.289 €, erlitt aber keine Verluste aus 
Aktienverkäufen. Die Kläger beantragten die Ver-
rechnung der Verluste aus den Aktienverkäufen mit 
den positiven Kapitalerträgen. Dies lehnte das Fi-
nanzamt ab. 

Entscheidung: Der BFH hat nun einen Vorlagebe-
schluss an das BVerfG gerichtet: 

Nach der derzeitigen Gesetzeslage können die Akti-
enverluste nicht mit den positiven Kapitalerträgen des 
Ehemannes verrechnet werden, weil eine Verrech-
nung nur mit Aktiengewinnen möglich ist; der Ehe-
mann hat aber keine Aktiengewinne erzielt. 

Das Gesetz, das eine Verrechnung von Aktienverlus-
ten nur mit Aktiengewinnen zulässt, verstößt gegen 
den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundge-
setzes und ist daher verfassungswidrig. Denn Verlus-
te aus Aktienverkäufen werden schlechter behandelt 
als andere Verluste aus Kapitalvermögen. Hierfür gibt 
es keinen hinreichenden sachlichen Grund: 
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 Soweit der Gesetzgeber befürchtet, dass bei einem 
Börsencrash die steuerlich geltend gemachten Akti-
enverluste den Finanzhaushalt beeinträchtigen 
könnten, ist dies ein rein fiskalischer Grund, der es 
nicht rechtfertigt, den Grundsatz der Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu 
durchbrechen. Außerdem ist es nicht realitätsge-
recht anzunehmen, dass bei einem Börsencrash 
genügend andere Kapitalerträge entstehen könnten, 
mit denen eine Verrechnung möglich sein könnte. 

 Zudem ist es nicht realitätsgerecht, dass der Ge-
setzgeber die Beschränkung der Verlustverrech-
nung nicht bei indirekten Aktienanlagen wie Aktien-
fondsanteilen, Aktienzertifikaten oder -optionen an-
ordnet. 

 Weiterhin ist es verfassungsrechtlich nicht zu ak-
zeptieren, dass die Beschränkung der Verlustver-
rechnung von Aktienverlusten auch dann gilt, wenn 
es keinen Börsencrash gibt. 

 Die Beschränkung der Verlustverrechnung kann 
nicht mit der Notwendigkeit zur Verhinderung miss-
bräuchlicher Steuergestaltungen gerechtfertigt wer-
den. Insbesondere steht es dem Steuerpflichtigen 
frei, Verluste aus Aktien dann zu realisieren, wenn 
er den Verlust steuerlich optimal nutzen kann, weil 
er andere positive Einkünfte aus Kapitalvermögen 
hat. 

 Die Beschränkung der Verlustverrechnung kann 
auch nicht damit gerechtfertigt werden, dass Speku-
lationsgeschäfte verhindert werden sollen. Denn er-
fasst werden auch Verluste aus langfristig gehalte-
nen Aktien und damit nicht-spekulative Aktienanla-
gen. 

Hinweis: Die Entscheidung liegt nun beim BVerfG, 
das als einziges Gericht Gesetze für verfassungswid-
rig erklären darf. Der Ausgang des Verfahrens hat 
erhebliche Bedeutung für Kapitalanleger, weil sie 
im Fall der Verfassungswidrigkeit ihre Verluste 
aus Aktiengeschäften mit Dividenden oder Zinsen 
verrechnen könnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Steuerberatung 
durch: 
 
Brigitte Thomas 
Steuerberaterin 
 


